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Sitzung vom29. November 2022  

Beschl. Nr. 2022-338 
9.5.0 Allgemeines 

IT Sihlsana; Verlängerung der Leistungsvereinbarung bis 31.03.2023 
 
 
Ausgangslage 
 
Mit Beschluss vom 23. März 2021 hat der Stadtrat die Leistungsvereinbarung betreffend  
ICT-Informatik vom 1. Januar 2016 zwischen der Stadt Adliswil und der Sihlsana AG 
per 31. Dezember 2021 gekündigt. Auf Antrag der Sihlsana AG wurde die ICT-Leistungs-
vereinbarung gemäss Beschluss 2021-150 vom 22. Juni 2021 bis 31. März 2022 und 
gemäss Beschluss 2022-51 bis 31. Dezember 2022 verlängert.  
 
Die Sihlsana AG stellt mit E-Mail vom 15. Juli 2022 den Antrag, die ICT- Leistungs-
vereinbarung bis 31. März 2023 zu verlängern. Grund dafür sind Verzögerungen bei der 
Umsetzung der Informatik-Auslagerung infolge einer inzwischen rechtkräftig erledigten 
Beschwerde gegen den Submissionsentscheid der Sihlsana AG. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Stadt Adliswil hat der Sihlsana AG mit der Kündigung der Leistungsvereinbarung eine 
Unterstützung bei Bedarf für eine allfällige Übergangslösung zugesagt. In Zusammenarbeit 
mit dem ICT-Dienstleister der Stadt Adliswil, OBT AG Zürich, kann einer weiteren, befristeten 
Verlängerung der Leistungsvereinbarung betreffend ICT-Informatik zwischen der 
Stadt Adliswil und der Sihlsana AG zu den bisherigen Konditionen zugestimmt werden. Die 
Eigentumsübertragung der ICT-Komponenten wird entsprechend den Regelungen in der 
Leistungsvereinbarung per 31. März 2023 vollzogen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
Im Budget 2023 sind die Ausgaben für die Bereitstellung der ICT-Dienstleistungen sowie die 
Entschädigung durch die Sihlsana AG für das erste Quartal 2023 berücksichtigt. Die 
zusätzlichen Ausgaben für die durch die OBT AG und die IT der Stadt Adliswil zu 
erbringenden ICT-Dienstleistungen sind durch die vertraglich zugesicherten Entgelte durch 
die Sihlsana AG abgedeckt.   
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Auf Antrag des Stadtpräsidenten fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. h der 
Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die auf den 31. Dezember 2021 ordentlich gekündigte Leistungsvereinbarung 
betreffend ICT-Informatik zwischen der Stadt Adliswil und der Sihlsana AG wird bis 
am 31. März 2023 verlängert. Alle übrigen Konditionen der Leistungsvereinbarung 
bleiben unverändert. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Ressortvorsteherin Soziales 
3.2 Ressortleiterin Soziales  
3.3 Informatik 
3.4 Sihlsana AG (mit separatem Schreiben) 
3.5 OBT AG Zürich (mit separatem Schreiben) 
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